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Als einzige der sieben ehemaligen landesfürstlichen Städte im Land ob der Enns ver fügt
Vöcklabruck über kein von den Anfängen bis in die Neuzeit reichendes Werk zur Stadt-
geschichte. Ziel dieser Arbeit ist es daher vor allem, diesem Mangel ab zuhelfen; zugleich
soll aber auch herausgearbeitet werden, in welch hohem Grade sich der Attergau, mit dem
sich in diesem Gebiet zum Hauptort entwickeln den Vöcklabruck, vom Anbeginn bis weit
in das 19. Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen Bayern und Österreich befand und im
gesamten Verlauf seiner Ge schichte davon entscheidend beeinflusst wurde. 
Der Raum des Attergaues zwischen dem Höhenzug des Hausruck im Norden und dem
Attersee im Süden war schon in vorkeltischer Zeit Teil der uralten Ost-West-Verbindung
und daher auf Grund seiner topografischen Lage seit jeher ein Einwanderungs- und
Durchzugsland, dessen ethnische Zusammensetzung von vielen Völkerschaften und Natio-
nalitäten geprägt wurde. Nachdem 488 durch den Abzug eines Großteiles der romani-
schen Bevölkerung nach Italien für dieses Gebiet sowie für die ganze Provinz Ufernori-
cum die mehr als ein halbes Jahrtausend währende römische Herrschaft ein Ende
gefunden hatte, gehörte dieser Raum zum bayerischen Altsiedelland, in dem sich die Eth-
nogenese des bayerischen Stammes vollzog, der um die Mitte des 6. Jahrhunderts erst-
mals historisch fassbar wird. 
Im Zuge der Herausbildung des Landes ob der Enns wurde der Attergau allmählich der
bayerischen Landeshoheit entzogen, ohne dass diese Entwicklung in den geschichtlichen
Quellen durch konkret zu datierende Ereignisse oder Verträge im Einzelnen nachvoll-
ziehbar wäre. Entscheidende Meilensteine auf diesem Wege waren aber die planmäßige
Anlage des »locus Veckelaponte« durch die Babenberger um die Wende vom 12. zum 13.
Jahrhundert zur Absicherung ihres von den Grafen von Regau im Attergau geerbten Ter-
ritoriums sowie die Erhebung Vöckla brucks zur landesfürstlichen Stadt um die Mitte des
14. Jahrhunderts als Gegen ge wicht zu den Bestrebungen der Grafen von Schaunberg mit
bayerischer Un  ter stützung die habsburgische Landeshoheit abzuschütteln, um eigene
reichs   un  mittelbare Territorialherren zu werden. Beide Ereignisse, die planmäßige Anla-
ge des Ortes und die Erhebung zur Stadt, vollzogen sich ohne formellen Gründungsakt
oder Verleihung einer Stadterhebungsurkunde, sondern waren jeweils das Er gebnis aktu-
eller, politisch bedingter Notwendigkeiten. 
Bayern hat sich mit dieser Entwicklung jedoch bis ins 19. Jahrhundert nicht abgefunden,
sondern bei jeder sich bietenden Gelegenheit getrachtet, den Verlust seiner obderennsi-
schen Gebiete und nicht zuletzt des Attergaues rückgängig zu machen. Bereits nach dem
Aussterben der Babenberger 1246 wurden sowohl auf diplomatischer Ebene als auch
durch kriegerische Einfälle diesbezügliche Versuche unternommen, die jedoch vom Böh-
menkönig Ottokar II., der das babenbergische Erbe zunächst an sich bringen konnte,
abgewehrt werden konnten. Als der 1273 zum deutschen König gewählte Rudolf von
Habsburg zum Endkampf gegen Ottokar II. rüstete, war er 1276 genötigt, das Gebiet
zwischen Inn, Enns und Donau an Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern zu verpfän-
den, der sich damit am Ziel seiner Wünsche zur Wiedererlangung der verlorenen alt-
bayerischen Siedlungsgebiete glaubte. Nach seinem Sieg über Ottokar II. 1278 war der
Habsburger aber stark genug, die Einlösung dieser Gebiete wieder zu erzwingen. 
Als nächsten Schritt gelang es Kaiser Maximilian I. 1506 im Bayerischen Erbfolgekrieg,
die an den Attergau angrenzenden Gebiete des Mondsee- und St. Wolfganglandes zu
erwerben. Er musste diese Erwerbungen zwar zunächst dem Erzbistum Salzburg unter
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Vorbehalt des Wiederkaufsrechtes überlassen, ehe sie dann 1565 endgültig zum Land ob
der Enns kamen. 
Für Bayern ergab sich der nächste erfolgreiche Versuch zur Wiedererlangung der ver -
lorenen obderennsischen Gebiete zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, als Kaiser Fer-
dinand II. zur Abdeckung seiner Kriegsschulden das Land ob der Enns an Bayern ver-
pfänden musste. Erst 1628 kam das Land nach langwierigen Verhandlungen wieder in
kaiserlichen Besitz. Für die landesfürstliche Stadt Vöckla bruck war die Rückkehr unter
die österreichische Landeshoheit jedoch nicht von langer Dauer. Denn schon 1644 ver-
pfändete Kaiser Ferdinand III. die Stadt zu sammen mit dem Markt Engelhartszell zur
Abdeckung neuerlicher Kriegsschulden an Bayern. Die bayerische Pfandherrschaft dau-
erte diesmal nahezu ein halbes Jahrhundert, ehe Graf Salburg die Stadt von Bayern
erwarb. Vöcklabruck kehrte dadurch zwar wieder in den österreichischen Staatsverband
zurück, verblieb je doch für 28 Jahre unter der Grundherrschaft des Grafen Salburg, ehe
Kaiser Karl VI. die Stadt von ihm auslöste und ihr dadurch wieder den Rang einer landes -
fürstlichen Stadt mit Sitz und Stimme unter den Landständen verschaffte. Insgesamt
84 Jahre fremder Pfandherrschaft hatten jedoch Wirtschaft und Gewerbe der Stadt rui-
niert, sodass Vöcklabruck fortan von allen landesfürstlichen Städten bei weitem die
finanzschwächste blieb. 
Als 1740 Kaiser Karl VI. starb und seine Tochter Maria Theresia das Erbe antreten sollte,
sah der bayerische Kurfürst die Gelegenheit gekommen, »ein Jahrhunderte langes
Unrecht Habsburgs gegen Bayern«, das die Entstehung des Landes ob der Enns unter
österreichischer Landeshoheit für Bayern bedeutet hatte, endgültig rückgängig zu
machen. Bayerische und französische Truppen marschierten in Oberösterreich ein und
besetzten Linz, wo der Kurfürst die Huldigung der obderennsischen Stände entgegen-
nahm. Am 24. Jänner 1742 wurde er als Karl VII. Albrecht zum Kaiser gewählt. Seine
Erfolge in Oberösterreich waren jedoch nur von kurzer Dauer. Nachdem österreichische
Truppen tief nach Bayern eingedrungen waren, mussten die Bayern das Land wieder
räumen.
Dafür unternahm Kaiser Joseph II., als der bayerische Kurfürst Maximilian III. Joseph
1777 kinderlos starb, den Versuch, von seinen Erben Bayern gegen die österreichischen
Niederlande, den Rest des burgundischen Erblandes der Habsburger, einzutauschen. Der
Plan scheiterte jedoch am Widerstand Preußens. Es kam zu dem unter der Bezeichnung
»Kartoffelkrieg« in die Geschichte eingegangenen Bayerischen Erbfolgekrieg, der 1779
im Frieden von Teschen für Österreich zur Erwerbung des Innviertels führte. Zum letzten
Mal kam Vöcklabruck schließlich im Zuge der Napoleonischen Kriege zusammen mit
dem westlichen Hausruckviertel und dem Innviertel 1809 im Frieden von Schönbrunn
unter bayerische Herrschaft, ehe die Ergebnisse der Friedensverhandlungen auf dem Wiener
Kongress die nunmehr endgültige Rückkehr der Stadt unter österreichische Landeshoheit
mit 1. Mai 1816 ermöglichten. 
Neben diesem häufigen Wechsel der Landeshoheit über die Stadt zwischen Bayern und
Österreich, der sich wie ein roter Faden durch den Verlauf der Vöcklabrucker Geschichte
bis ins 19. Jahrhundert zieht, ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit die Transfor-
mierung der Bestimmungen des Stadtbuches aus 1391 aus dem mittelhochdeutschen Dia-
lekt unserer Heimat in eine zeitgemäße Rechtssprache, ohne den Geist der Zeit, in der sie
entstanden sind, zu zerstören sowie ihre Kommentierung. Dieses Rechtsbuch stellt nicht
nur das wichtigste spätmittelalterliche Dokument der Stadt dar, sondern zählt zugleich zu
den ältesten Weistümern des Landes ob der Enns. Es kennt noch nicht die erst in der Neu-
zeit entstandene Gewaltentrennung und unterscheidet daher auch nicht zwischen Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht, Straf- oder Zivilrecht, zwischen streitigen und außerstrei-
tigen Fällen, Polizei- und Gerichtsstrafen, beschäftigt sich aber auch mit Ver  fahrens fragen
auf allen Rechtsgebieten sowie mit Abgaben, Steuern und Gewerbeangelegenheiten, wo -
bei einige Bestimmungen im Bereich der Lebensmittelhygiene geradezu modern wirken.
Andererseits verweisen einige altertümliche Formulierungen auf ein höheres Alter dieses
1391 aufgezeichneten Weistums und ermöglichen Vergleiche mit Bestimmungen der Lex
Baiuvariorum, dem in karolingischer Zeit aufgezeichneten bayerischen Stammesrecht,
das auch im Attergau als bayerischem Altsiedelland in Geltung war. 
Daneben ermöglicht das Stadtbuch Einblicke in die spätmittelalterlichen Lebensumstände
und das Rechtsempfinden unserer Vorfahren, bezeugt aber auch das hohe Ausmaß an
städtischer Autonomie, das eine landesfürstliche Stadt in dieser Zeit besaß. Ihre syste-
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matische Aushöhlung seit dem 16. Jahrhundert durch den Konfessionskonflikt und dem
wachsenden landesfürstlichen Absolutismus, soll schließlich der dritte Schwerpunkt die-
ser stadtgeschichtlichen Darstellung sein. Wir werden sehen, dass diese Entwicklung
schließlich gegen Ende des 18.Jahrhunderts zu einer nahezu totalen Entmündigung des
Stadtmagistrates führte, da jedes eigene Entscheidungsrecht verloren gegangen war,
sodass selbst die geringfügigsten Angelegenheiten einem komplizierten und schwer durch-
schaubaren Instanzenzug unterworfen waren und für banalste Erledigungen eine »aller-
höchste Willensmeinung« eingeholt werden musste. An Hand einer Reihe von Verwal-
tungsakten verschiedener städtischer Einrichtungen und Aufgabenbereiche soll die
Problematik dieser Entwicklung veranschaulicht werden. 
Eine Besonderheit gegenüber anderen landesfürstlichen Städten ergibt sich aus dem
Umstand, dass in Vöcklabruck erst durch die Magistratsregulierung von Joseph II. aus dem
Jahre 1788 das Amt des Stadtrichters durch die Funktion des Bürgermeisters als Leiter des
Stadtmagistrates und Vorsitzenden im Rat ersetzt wurde. Zugleich trat an die Stelle des bis-
herigen Stadtschreibers ein als rechtskundig geprüfter Syndikus, dessen Aufgabenbereich
außerordentlich komplex und vielfältig war. Denn neben den bisherigen Kompetenzen des
Stadtschreibers, bei welchem er dem Bürgermeister und Rat unterstellt war, oblag ihm die
bisher vom Stadtrichter ausgeübte richterliche Tätigkeit, bei deren Ausübung er vom Stadt-
magistrat weitgehend unabhängig war. Darüber hinaus war er aber auch Leiter des Dis -
trikts kommissariates Vöcklabruck, das aus den Pfarren Vöcklabruck und Regau bestand. In
dieser Eigenschaft war er jedoch dem Stadtmagistrat übergeordnet und ausschließlich den
staatlichen Behörden verantwortlich. Dass bei dieser Kompetenzvielfalt Konflikte des Syn-
dikus mit Stadtmagistrat und Bürgerschaft geradezu vorprogrammiert waren, liegt auf der
Hand. Tatsächlich werden wir sehen, dass es zu einer Reihe solcher Konflikte mit teilweise
tragischem Ausgang gekommen ist.
Die stadtgeschichtliche Arbeit endet schließlich mit den revolutionären Ereignissen des
Jahres 1848 aus dem Blickwinkel, aus dem sie nach der Aktenlage in Vöcklabruck wahr-
genommen wurden. Mit der durch das Gemeindegesetz 1849 sich ergebenden Trennung
von Justiz und Verwaltung sowie der Einführung der Ortsgemeinden wurde die bisherige
Struktur der Stadtkommune als Schwurgemeinschaft ihrer Bürger beseitigt, was die ent-
scheidendste Zäsur in der bisherigen Geschichte der kommunalen Verwaltung bedeutete. 
Jedes Bemühen eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte Vöcklabrucks zu ver-
fassen, wird durch den gegenüber den anderen landesfürstlichen Städten sich ergebenden
Mangel an lokalen Quellen erschwert. Bereits im Jahre 1388 sind alle früheren schriftli-
chen Aufzeichnungen der Stadt einem Brand zum Opfer gefallen. Den größten und uner-
setzlichen Verlust erlitt das Stadtarchiv jedoch 1810, als im Auftrag der einrückenden
bayerischen Besatzungstruppen die Räumlichkeiten des Archivs freigemacht werden muss -
ten und der Stadtmagistrat, ohne sich um andere Unterbringungsmöglichkeiten umzuse-
hen, die Archivbestände in ganzen Wagenladungen an Kaufleute der Umgebung bis
Schwanenstadt als Makulaturpapier verkaufte. Wie radikal diese Zerstörung durchge-
führt wurde, ist daraus zu entnehmen, dass noch nach mehreren Jahren in einem großen
Ballen solchen Makulaturpapiers 24 Dukaten Waisengeld samt dazugehörigen Erb-
schaftsakten gefunden wurden. Erst 1830 scheint sich der Stadtmagistrat der Tragweite
des seinerzeitigen Vandalenaktes bewusst geworden zu sein, da erst jetzt – wohl unter
dem Einfluss des damaligen Syndikus Michael Frank – der Versuch unternommen wurde,
von den verkauften Archivbeständen noch etwas zu retten. Es konnten aber nur noch eini-
ge wenige Urkunden beschafft und dem Archiv einverleibt werden.1

Die im Vöcklabrucker Stadtarchiv noch erhalten gebliebenen Urkunden, Handschriften
und Akten sind daher bis zum Ende des 18. Jahrhunderts im Vergleich zu den Archiven
anderer Städte dürftig und wurden 1952 dem oberösterreichischen Landesarchiv unter
Vorbehalt des Eigentumsrechtes der Stadt zur Aufbewahrung und wissenschaftlichen Be -
treuung übergeben. 
Für die Zeit der bayerischen Pfandherrschaft im 17. Jahrhundert haben sich einige Faszi -
kel im Bayerischen Hauptstaatsarchiv erhalten, die in die Forschungen für diese Arbeit
einbezogen werden konnten. Auch aus den im Landesarchiv in Linz verwahrten Akten der
Herrschaftsarchive Weinberg, Wartenburg und Wagrain konnten wichtige Aufschlüsse
gewonnen werden. Für jene Bereiche der Stadtgeschichte, in denen die lokalen Quellen
fehlen, musste auf die Interpretation ähnlicher Verhältnisse bei anderen landesfürstlichen
Städten zurückgegriffen werden, wobei das Stadtarchiv Gmunden und vor allem jenes von
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Freistadt sich als besonders fruchtbringend erwiesen. Der Interpretationsspielraum dieser
Quellen ist aber zwangsläufig größer als bei rein Vöcklabruck bezogenen. 
Dem Mangel an schriftlichen Quellen entspricht auch die bisher zur Vöcklabrucker Stadt-
geschichte verfasste spärliche Literatur. Der erste Historiker von Rang, der sich mit der
Geschichte Vöcklabrucks befasste, war Jodok Stülz (1788-1872), Propst von St. Florian
und eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der österreichischen Geschichtswissenschaft
im 19. Jahrhundert. Aber auch er behandelt in seinem 1857 erschienenen Werk »Zur
Geschichte der Pfarre und der Stadt Vöcklabruck« der Quellenlage entsprechend die
Geschichte der Stadt nur sehr kurz, während er an Hand der im Stiftsarchiv St. Florian
vorhandenen Urkunden sehr eingehend die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse in
der Großpfarre Schöndorf – Vöckla bruck schildert. 
Als 1935 Johann Seifriedsberger als Ergebnis seiner Sichtungen des Vöcklabrucker Stadt-
archives im Oberösterreichischen Gebirgsboten eine Chronik über 800 Jahre der Geschich-
te Vöcklabrucks (1134-1934) herausbringt, sind dem Zeitraum bis Ende des 19. Jahrhun-
derts nur wenige Seiten gewidmet, während eine ausführliche chronikale Darstellung des
Geschehens erst mit dem Jahr 1901 einsetzt.
Einen echten Meilenstein für die Geschichtsforschung eines engeren Bereiches um Vöckla-
bruck bildet das 1971 erschienene Werk Alois Zauners, des vormaligen Direktors des
Oberösterreichischen Landesarchives, »Vöcklabruck und der Attergau – Stadt und
Grundherrschaft bis 1620«. In geradezu enzyklopädischer Gründlichkeit untersucht er
für den Raum des Attergaues die Beziehungen zwischen den oberen Ständen der Präla-
ten, Herren und Ritter als Repräsentanten der Grundherrschaften. Außerdem werden
auch der Aufbau und die gegenseitigen Beziehungen sowie die wirtschaftlichen, sozialen
und rechtlichen Probleme der einzelnen Grundherrschaften, Märkte, Pfarren, Landge-
richte und landesfürstlichen Ämter ausführlich dargelegt. Ebenso wird der landesfürstli-
chen Stadt Vöcklabruck als zentralem Ort des Attergaues breiter Raum gewährt. 
Große Verdienste um die Erforschung der Geschichte Vöcklabrucks hat sich auch der
Stadtpfarrer und Augustiner Chorherr Franz Leitner erworben, in dessen Schriftenreihe
»Vöcklabruck einst und jetzt« eine Reihe monographischer Darstellungen zu Einrichtun-
gen und geschichtlichen Ereignissen aus Pfarre und Stadt in loser Folge erschienen sind. 
Der Verfasser dieser Arbeit hat schließlich im Jahre 2003 unter dem Titel »Die Vöck-
labrucker Wappentürme und die Aussage ihrer Wappenfresken aus der Zeit Kaiser Maxi-
milians I. zur Geschichte der landesfürstlichen Stadt, des Landes ob der Enns und des
Hauses Österreich« das Ergebnis seiner diesbezüglichen Forschungen, die Gegenstand
 seiner Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Salzburg waren, herausgebracht. Darin werden die Wappenfres-
ken der österreichischen und der burgundischen Länder, die Kaiser Maximilian I. in den
Jahren 1502 und 1503 an den beiden Vöcklabrucker Stadttürmen anbringen ließ, ihre
Übermalung zur Zeit der bayerischen Besetzung Vöcklabrucks zwischen 1809 und 1810
und schließlich ihre Wiederentdeckung in den Jahren 1958 und 1966 eingehend behandelt. 
Bei allem Bemühen will diese Arbeit nicht in Anspruch nehmen, absolute historische
Wahrheiten zu erzählen, sondern kann die geschichtlichen Abläufe und Zu sammenhänge
nur nach subjektiver eigener Wahrnehmung und Beurteilung sowie zeitbedingter Leben-
serfahrung darstellen. Daher gelten für sie die Worte Karl Poppers, wenn er sagt: »Es
kann keine Geschichte der Vergangenheit geben, wie sie tatsächlich gewesen ist. Es kann
nur historische Interpretationen geben, von diesen ist keine endgültig, und jede Genera -
tion hat das Recht, sich ihre eigenen Inter pretationen zu schaffen.2

1 Seifriedsberger, Johann, 800 Jahre Geschichte Vöcklabrucks (1134-1934) veröffentlicht im oberösterreichischen
Gebirgsboten. S XIV und XX

2 Popper, Karl R., Alles Leben ist Problemlösen, 3. Auflage, München/Zürich 1997, S 187
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St. Prokulus in Naturns.
Triumphbogenleibung. 


